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Gemeinde Eching
E-Mail: gemeinde@eching.deTel.: 089 / 319 000 - 0

85386 Eching

peb

INFO@PEB-LANDSCHAFTSPLANUNG.DE
DA SUGSBURGER    TRASSE 15    85221    ACHAU

ESELLSCHAFT FÜR   ANDSCHAFTS- UND   REIRAUMPLANUNGG FL
TELEFON  08131/666 58 06      AX  08131/666 58 07F

GEMEINDE ECHING

DB München - Regensburg

A9 Nürnberg - München

A92 München - D
eggendorf

Autobahnkreuz
Neufahrn

Anschlussstelle
Eching-Ost

"Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der A 92,
 Anschlussstelle Eching-Ost"

Freileitung, Schutzzonen, Mastnahbereich, Umspannwerk5
Für die V erschm utzung oder Beschädigung der Solarm odule durch eventuell von den Leiterseilen
herunterfallende Eis- und S chneelasten wird k eine Haftung seitens des Netzbetreibers übernom m en.
In den Mastbereichen und unter den Leiterseilen m uss unter Um ständen auch m it V ogelkot gerechnet
werden.
Der S chattenwurf von Masten und der überspannenden Leiterseile ist vom  Betreiber der PV -Anlage zu
ak zeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, die eine Änderung der Höhe
bzw. der Grundabm essungen des Mastes bedingen und ggf. eine Änderung des S chattenwurfs
verursachen.
Um  den Betrieb der Mittelspannungsleitung (einschl. W artung, Inspek tion und Instandsetzung) zu
gewährleisten, m uss ein R adius von m indestens 5,00 m  um  Masten, gem essen ab Mastm ittelpunk t,
sowie der Bereich unter den Traversen, von einer Bebauung freigehalten werden.
In den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. Schutzstreifen bestehen Bau- und Bepflanzungs-
beschränk ungen. Pläne zu Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art (W egebaum aßnahm en, V er- und
Entsorgungsleitungen, Aufschüttungen etc.) sind dem  Netzbetreiber rechtzeitig zur Stellungsnahm e
vorzulegen.
Die Zufahrt zum  Um spannwerk Eching m uss jederzeit gewährleistet sein. Dies gilt insbesondere auch für
einen m öglichen S chwertransport eines Netztrafos. Im  Störungsfall m uss ein schneller Ersatz m öglich sein.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Immissionssschutz4
Im m issionsgrenzwerte4.1
Die Anlage ist so auszuführen, dass in Bezug auf elek trom agnetische Felder die S chutz- und V orsorgewerte
der 26. Blm S chV  eingehalten werden (elek trische Feldstärk e, m agnetische Flussdichte der Trafostation).

4.2Blendwirk ung
Die Photovoltaik anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass bau- und betriebsbedingt keine Beein-
trächtigung durch Lichtim m issionen (z. B. Blendwirk ung) an schutzbedürftigen Im m issionsorten auftreten.

Die Zugänglichk eit und Anfahrbark eit der Freiflächen-PV -Anlage ist gem äß DIN 14090 „Flächen für die
Feuerwehr auf Grundstück en“ (ak tuelle Fassung) zu gewährleisten. Dies liegt in der V erantwortung des
Betreibers der Anlage. Details sind im  Einvernehm en m it der Brandschutzdienststelle und der örtlichen
Feuerwehr festzulegen.

Bei Bebauung im  Bereich von Hochspannungsfreileitungen sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften
in Abstim m ung m it der Brandschutzstelle zu beachten; auf die Bek anntm achung des StMI von 06.02.1981,
Nr. II B 10-9130 – 388 (MABI Nr. 4/1981, Seite 90) wird hingewiesen.

Löschwasserversorgung (Art. 1 Abs. 2 Satz 2 BayFwG):
Steht kein Hy drantennetz nach den Technischen R egeln - Merk blatt W  331 und Arbeitsblatt W  405 - 
(DV GW ) zur V erfügung, sind in der Alarm ierungsplanung geeignete wasserführende Fahrzeuge einzu-
planen. Ggf. k önnen zusätzliche Fahrzeuge m it Sonderlöschm itteln oder Sondergeräten erforderlich sein.
Ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 "Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen" (ak tuelle Fassung) ist vom
Betreiber in Abstim m ung m it der zuständigen Brandschutzdienststelle zu erarbeiten und der örtlichen
Feuerwehr zur V erfügung zu stellen. Über die in der DIN 14095 festgelegten Inhalte hinaus sollte in den
Plänen die Leitungsführung zu allen W echselrichtern und von dort bis zum  Übergabepunk t des Energie-
versorgungsunternehm ens erk ennbar sein.

Brandschutz3
Aufgrund der Besonderheit von Freiflächen-Photovoltaik anlagen sollte der Brandschutz m it der örtlichen
Feuerwehr abgestim m t werden. Die Führungsk räfte der Feuerwehr sind in die Photovoltaik anlage
einzuweisen. 
Etwaige Sperrvorrichtungen zum  Gelände sind zulässig, wenn die Feuerwehr diese öffnen k ann.
An der Zufahrt m uss deutlich und dauerhaft ein Hinweis auf die Erreichbark eit eines V erantwortlichen für
die Anlagen angebracht sein. Adresse und Erreichbark eit des Betreibers der Photovoltaik anlage sind im
Einsatzleitsy stem  der Integrierten Leitstelle zu hinterlegen.

Gelegentliche Lärm -, Staub- und Geruchsbelästigungen durch die angrenzenden, nach der gängigen
landwirtschaftlichen Praxis betriebenen landwirtschaftlichen Nutzflächen sind vom  Betreiber der
Anlage zu dulden. Steinschlag oder sonstige Beschädigungen, die im  R ahm en einer ordnungsgem äßen
Bewirtschaftung unter seltenen Um ständen entstehen können, sind ebenfalls hinzunehm en.

6 Nachbarschaftsbelange
6.1Nachbarschaftsbelange Landwirtschaft

Pflegeum fahrung (Grünweg)

# #

Bodendenk m al D-1-7635-0072:
Straße der röm ischen Kaiserzeit

Anbaubeschränk ungszone A 9 bzw. A 92 (100 m ) gem äß § 9 FStrG

C     HINW EISE, NACHR ICHTLICHE ÜBER NAHMEN, PLANUNTER LAGE (vgl. A1 und A2)

bestehende Grundstück sgrenze
Flurnum m er des Grundstück s, z.B. 1150

Landschaftsschutzgebiet: V erordnung des Landk reises Freising über das LSG
"Freisinger Moos und Echinger Gfild" (FS-04)

oberirdische Freileitung (20-k V ) m it Mast und S chutzstreifen (12,50 m )

1150

# # #

" ""o " ""o " ""o " ""o!s"

0072"L

( (

"S' '

LSG-Erlaubnistatbestand für die Errichtung von Freiflächen-PV -Anlagen (500 m -Korridor)À À À À À À À

ÀÀÀÀÀÀÀ

<- - 20,0 - -> Maßangabe in Meter, z.B. 20,0

Geltungsbereich der rechtsgültigen Bebauungspläne
BP Nr. 3a "Erschließung der Gewerbegebiete durch Anschluss an die A92", 2. Änderung
BP Nr. 3b "Autobahnanschlussstelle an der A92"
Ökoflächenk ataster (Ö kokonto)

Gem eindegrenze (= Grenze der Gem ark ung Eching / Gem ark ung Neufahrn)

Anbauverbotszone A 9 Nürnberg - München bzw. A 92 München – Deggendorf (40 m )
gem äß § 9 FStrG

D      HINW EISE DURCH TEX T
Umweltaspekte Modulständersysteme, bauliche Anlagen
Der etwaige Um gang m it wassergefährdenden Stoffen (z. B. Öle im  Bereich von Trafos, W echselrichtern)
hat entsprechend den einschlägigen V orschriften, insb. der Anlagenverordnung (V AwS) zu erfolgen.

1
1.1

1.2Die V erwendung von chem ischen Mitteln bei der R einigung und Pflege von Modulen und deren
Aufständerung ist nicht zulässig.
Anschluss an das Stromnetz2
Das erforderliche 20-k V  Kabel von der Übergabestation zur Freiflächen-Photovoltaik anlage liegt im  Eigen-
tum  und in der V erantwortung des Betreibers der Anlage. Bei Zuleitungen über frem de Grundstück e sind
separate Gestattungsverträge zu schließen.

Die Nutzung des Sondergebiets ist zeitlich befristet auf die m ögliche Funk tions- und Betriebszeit
der Freiflächen-Photovoltaik anlage. Nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Strom erzeugung sind
säm tliche baulichen und technischen Anlagen einschließlich elek trischer Leitungen, Fundam ente und
Einzäunungen rück standsfrei zu entfernen und Bodenversiegelungen vollständig zu beseitigen.
Eine entsprechende S icherheitsleistung ist im  V orgriff und im  R ahm en des Bebauungsplans vom
Investor zu hinterlegen. Diese ist zugunsten der genehm igenden Behörde, der Gem einde oder des
Flächeneigentüm ers festzulegen.

15   Befristetes Baurecht, Rückbauverpflichtung, Folgenutzung (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 179 Abs. 1 BauGB)
15.1

15.2 Als Folgenutzung werden - entsprechend dem  Ausgangszustand - Flächen für die Landwirtschaft
gem äß § 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt.
Nach R ück bau der PV -Anlage sind im  Hinblick auf die Folgenutzung der Flächen die gültigen
R echtsvorschriften insb. die einschlägigen V orschriften des Naturschutzrechts zu beachten, so
- die Bestim m ungen zum  S chutz bestim m ter Landschaftsteile gem äß Art. 16 BayNatS chG im  Falle
  einer Beseitigung der zur Eingrünung und Eingriffsm inim ierung dienenden Gehölze,
- die Bestim m ungen des gesetzlichen Biotopschutzes gem äß § 30 BNatS chG i.V.m . Art. 23 BayNatS chG
  im  Falle, dass sich die PV -Anlagenfläche zu einem  arten- und struk turreichen Dauergrünland gem äß
  Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BayNatS chG entwick elt hat.

15.3

14   Bodendenkmal
14.1 Im  Bereich des Bodendenk m als sind ein Oberbodenabtrag oder offene Bodeneingriffe, z.B. für Erdk abel-

gräben nicht zulässig. 

13   Artenschutzrechtliche Flächen und Maßnahmen (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)

Maßnahm en zur S icherung der kontinuierlichen ökologischen Funk tionalität
(CEF-Maßnahm en)  für verloren gehende Brutreviere von Feldvögeln, m it Num m er

Flächen und Maßnahm en zum  Besonderen Artenschutz13.1
13.2 CEF 1

CEF 1: Anlage, Pflege und Entwicklung von Extensivgrünland beiderseits einer S chwarzbrache (1,34 ha)

13.3

CEF 2: Pflege und Entwicklung von Extensivgrünland auf Ö kokontofläche (1,25 ha)

13.4

Der Ausgleich wird räum lich entkoppelt zum  entstehenden Eingriff (Teilräum licher Geltungsbereich 1:
Bebauungsplan) extern auf den Grundstück en Flur-Nr. 1296, Gem ark ung 8334 Eching und Flur-Nr. 645,
Gem ark ung 8332 Neufahrn innerhalb des Teilräum lichen Geltungsbereichs 2: Ausgleich Artenschutz
erbracht.

Die Teilflächen der Grundstück e Flur-Nrn. 1296 und 645 in der Größenordnung von 2,59 ha werden als
dem  Eingriff in Planfolge des Bebauungsplans Nr. 3c "Freiflächen-Photovoltaik anlagen an der A 92,
Anschlussstelle Eching-Ost" zugeordnete artenschutzrechtliche Ausgleichsflächen festgesetzt und
planungsrechtlich gesichert.

Zur Anlage von Extensivgrünand (feuchtegeprägt) sind entsprechend den standörtlichen V oraus-
setzungen artenreiche W iesen-Sam enm ischungen aus gebietseigenen Arten zertifizierter Herk unft zu
verwenden. Geeignet sind auch entsprechende Mähgut- oder Heudrusch-Begrünungen aus der R egion.
Es ist eine geringe S aatgutm enge vorzusehen.

Die erstm alig erforderliche Bodenbearbeitung (grubbern, pflügen, eggen) der zentralen, 20 m  breiten
S chwarzbrache hat bei trock ener W itterung im  V orfrühling (erste 2 März-W ochen) zu erfolgen.

Die jährliche Folgepflege um fasst die Durchführung einer 2-schürigen Mahd. Der erste S chnitt hat ab
Anfang Juli zu erfolgen, der zweite S chnitt ab Anfang S eptem ber. Es sind schonende Mähverfahren
anzuwenden. Das Mähgut ist vollständig zu entfernen. Düngung, Unk rautbek äm pfung und der Einsatz
von Pflanzenschutzm ittel sind nicht zulässig.

Das jährliche Mulchen, Pflügen und Eggen der S chwarzbrache hat ebenfalls vor dem  15. März zu
erfolgen. Dabei ist der überjährige Aufwuchs in den Boden einzuarbeiten.

13.5
Die Fläche ist 2-m al jährlich zu m ähen, die 1. Mahd hat Anfang Juli zu erfolgen, die zweite ab Anfang
S eptem ber. Es sind schonende Mähverfahren anzuwenden. Das Mähgut ist vollständig zu entfernen.

13.6

Ç
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13.7 Zur Überwachung der vorgezogenen Artenschutzm aßnahm en (CEF-Maßnahm en) ist m indestens 5 Jahre
lang ein Monitoring der Bestandsentwicklung von Feldvögeln auf den Ausgleichsflächen durchzuführen.
Der Unteren Naturschutzbehörde ist jährlich ein Bericht, ggf. m it Hinweisen zur Anpassung der Pflege
zuzuleiten.

In der Folge entsteht kein Ausgleichsbedarf. Ausgleichsflächen und Ausgleichsm aßnahm en entfallen.

V orhaben / Gestaltung der Anlagenfläche
  - Anlagengröße ≤ 25 ha
  - Anteil an V ersiegelung auf der Anlagenfläche ≤ 2,50 %
  - keine Ost-W est ausgerichtete Anlage m it satteldachförm iger Anordnung der Modultische
  - von den Modulreihen überspannte Projek tionsfläche ≤ 60 % der Grundfläche (GR Z ≤ 0,6)
  - Modulgründung m it R am m pfählen
  - Modulabstand zum  Boden m indestens 0,8 m
  - durchlässige Zaunanlage m it m ind. 15 cm  Abstand zum  Boden
  - keine Düngung, kein Einsatz von Pflanzenschutzm itteln
sowie Gestaltung / Pflege auf Maßnahm enfläche (10 % der Projek tionsfläche)
  - Zielbiotoptyp G212 „Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland“
  - zwischen den Modulreihen m indestens 4 m  breite Grünlandstreifen (ausreichende Besonnung)
  - Begrünung der Anlagenfläche: Saatgut aus gebietseigenen Arten bzw. lok al gewonnenem  Mähgut
  - 1- bis 2- schürige Mahd m it Entfernung des Mähguts, k ein Mulchen
  - Einsatz von insek tenfreundlichen Mähwerk, S chnitthöhe 10 cm
    oder
  - extensive, standortangepasste Beweidung
verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts.

12   Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20; § 9 Abs. 1a BauGB)
Bei Um setzung und Einhaltung folgender, über Nutzungsm aß, bauliche Gestaltung und Grünordnung
festgesetzter Maßgaben:
Ausgangszustand der Anlagenfläche
   - Nutzungsty p A11 „intensiv genutzter Ack er (2 W P)" m it ≤ 3 W P gem äß Biotopwertliste
   - geringe naturschutzfachliche Bedeutung für den Naturhaushalt

12.1

11.1 Baum , zu pflanzen - m it Angabe der Art und Pflanzqualität
1. Ordnung (H, 4 x v, m .B., StU 20-25)
Psy
Ptr
Qro

Pinus sylvestris - W ald-Kiefer
Populus tremula - Zitter-Pappel
Quercus robur - Stiel-Eiche

2. Ordnung (H, 3 x v, m .B., StU 18-20)
Aca
Cbe
Pav

Acer campestre - Feld-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - V ogel-Kirsche

11 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

!É

11.3

Die Bäum e sind derart zu pflegen, dass sie sich gem äß ihrem  natürlichen Habitus entfalten können.
Sie sind nicht auf eine k ünstliche Höhe zurück zuschneiden. Bei Ausfall sind sie spätestens in der 
folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Nachpflanzungen haben den genannten Güteanforderungen
hinsichtlich Art und Pflanzqualität zu entsprechen. 

11.2

Gras-/ Krautflur m it Gehölzen (Schutzpflanzung)
Gestaltung der S chutzpflanzung durch Fortführen der derzeitigen Pflege

11.6
11.7

11.4

Gestaltung (Anlage, Pflege und Entwicklung) der Baum heck e
Die Baum heck en auf den im  Plan gek ennzeichneten Bepflanzungsflächen sind aus unterschiedlich
kom binierten Sträuchern und Bäum en 1. / 2. Ordnung gem äß obenstehenden Artenlisten auszuführen.
Die Pflanzung erfolgt in 4-reihiger Form , wobei die Sträucher im  V erbund m it einem  Pflanzabstand von
1,50 m  in der R eihe und zwischen den R eihen zu pflanzen sind. Alle 6 bis 9 Meter sind in den beiden
inneren R eihen Bäum e 1. und 2. Ordnung vorzusehen. Auf Dauer ist die Baum heck e als naturnahe,
frei wachsende Landschaftsheck e zu gestalten.

11.5

Die Gehölzpflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft, m indestens bis zur endgültigen
Betriebseinstellung der Anlage zu erhalten. Bäum e und Sträucher sind bei Ausfall spätestens in der
folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. Nachpflanzungen haben den genannten Güteanforderungen
hinsichtlich Art und Pflanzqualität zu entsprechen. R ück schnitte, die über einen schonenden Form -
und Pflegeschnitt hinausgehen, sind nur außerhalb der V egetationsperiode zwischen Ok tober und
Ende Februar zulässig.

ÌË S trauchgruppe, zu pflanzen
Pflanzqualität Sträucher (2 x v, 60-100) und Artenliste
Berberis vulgaris - Berberitze
Frangula alnus - Faulbaum
Ligustrum vulgare - Gem einer Liguster

Lonicera xylosteum - Rote Heck enk irsche
Prunus spinosa - Schlehe
Salix aurita - Ohr-W eide

Fläche zum  Anpflanzen von Bäum en und Sträuchern (Baum heck e)
Pflanzqualität Bäum e 1. / 2. Ordnung (Heister v, m .B., 200-250) und Artenliste

Prunus avium - V ogel-Kirsche
Quercus robur - Stiel-Eiche
Ulmus glabra - Berg-Ulm e

Acer campestre - Feld-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Populus tremula - Zitter-Pappel

Salix aurita - Ohr-W eide
Salix caprea - Sal-W eide
Salix cinerea - Grau-W eide
Salix purpurea - Purpur-W eide
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - W olliger S chneeball

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Gewöhnliche Hasel
Crataegus monogyna - Eingriffliger W eißdorn
Frangula alnus - Faulbaum
Ligustrum vulgare - Gem einer Liguster
Lonicera xylosteum - Rote Heck enk irsche
Prunus spinosa - Schlehe

Pflanzqualität Sträucher (2 x v, 60-100) und Artenliste

8   Verkehrsflächen und Erschließungsflächen, Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
öffentliche V erk ehrsfläche (W irtschaftsweg)8.1

8.2 Die festgesetzten privaten Grünflächen (artenreiche W iesenstreifen, artenreiche Staudenfluren)
dürfen je Solarfeld durch m axim al 2 Zufahrten unterbrochen werden. Die Zufahrt (Tor) darf jeweils
eine Breite von m axim al 5,00 m  aufweisen.
Zufahrten innerhalb des eingetragenen Bodendenk m als sind unzulässig.8.3

9   Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Kleinere Geländem odellierungen bis zu einer Höhe / Tiefe von 0,30 m  sind zulässig.9.1

10.1
10  Grünordnung und Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

private Freifläche (extensiv genutztes Grünland)

Gestaltung (Anlage, Pflege und Entwicklung) des extensiv genutzten Grünlands
Die Freiflächen innerhalb der Solarfelder sind als artenreiches Grünland anzulegen und in naturnaher
W eise dauerhaft zu gestalten. Zur Herstellung der Freiflächen sind entsprechend den standörtlichen
V oraussetzungen artenreiche S am enm ischungen aus gebietseigenen Arten zertifizierter Herk unft zu
verwenden. Geeignet sind auch entsprechende Mähgut- oder Heudrusch-Begrünungen.

10.2

Alternativ ist eine extensive Beweidung ohne Zufütterung und m it einer jährlichen W eidepflege zulässig.

Die Flächen sind 2-m al jährlich zu m ähen, die 1. Mahd hat Anfang Juli zu erfolgen, die zweite ab Anfang
S eptem ber. Es sind schonende und insek tenfreundliche Mähgeräte und Mähverfahren anzuwenden.
Das Mähgut ist stets aus den Solarfeldern zu entfernen. Die Streifen zwischen den Modulen sind in
einem  rotierenden Brache-S y stem  zu bewirtschaften, etwa 20 % der Fläche sind bei den einzelnen
Durchgängen von der Mahd auszunehm en. Eine Düngung sowie das Ausbringen von Pflanzenschutz-
m itteln sind unzulässig.

private Grünfläche (artenreicher W iesenstreifen)10.3
Gestaltung (Anlage, Pflege und Entwicklung) der artenreichen W iesenstreifen10.4
Die wegbegleitenden Grünstreifen sind als artenreiche W iese anzulegen und in naturnaher W eise
dauerhaft zu gestalten. Zur Herstellung der W iesenstreifen sind entsprechend den standörtlichen
V oraussetzungen artenreiche S am enm ischungen aus gebietseigenen Arten zertifizierter Herk unft zu
verwenden. Geeignet sind auch entsprechende Mähgut- oder Heudrusch-Begrünungen.
Die Flächen sind 2-m al jährlich zu m ähen, die 1. Mahd hat Anfang Juli zu erfolgen, die zweite ab Anfang
S eptem ber. Es sind schonende und insek tenfreundliche Mähgeräte und Mähverfahren anzuwenden.
Das Mähgut ist vollständig zu entfernen.

private Grünfläche (artenreiche Staudenflur)
Gestaltung (Anlage, Pflege und Entwicklung) der artenreichen Staudenfluren

10.5
10.6

Die Anlage der Staudenfluren ist m it standörtlich angepassten, artenreichen Sam enm ischungen aus
gebietseigenen Arten zertifizierter Herk unft vorzunehm en.
Die Flächen sind 1-m al jährlich im  Juli / August zu m ähen, wobei etwa 20 % der Flächen als tem poräre
Brachestreifen auf jährlich wechselnder Fläche zu belassen sind. Es sind schonende und insek ten-
freundliche Mähgeräte und Mähverfahren anzuwenden. Das Mähgut ist vollständig zu entfernen.

Die Errichtung von W erbeanlagen ist unzulässig.7.1
7   Werbeanlagen

Je Solarfeld ist eine unbeleuchtete Inform ationstafel m it einer Ansichtsfläche von m axim al 4 m ² zulässig.
Diese ist an der Zaunanlage im  Bereich einer Zufahrt oder an der jeweiligen Übergabestation vorzusehen.

7.2

Die DIN-Norm en sind im  Beuth-V erlag Gm bH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin erschienen und bei allen
DIN-Norm en-Auslegestellen kostenfrei einzusehen. Die Norm en sind dort in der R egel in elek tronischer
Form  am  Bildschirm  zugänglich.
- Deutsches Patent und Mark enam t, Auslegestelle, Zweibrück enstraße 12, 80331 München
- Hochschule München, Bibliothek, Auslegestelle, Lothstraße 13d, 80335 München
- Gem einde Eching, Bürgerplatz 1, 85386 Eching

12    DIN-Normen

Die festgesetzten Artenschutzm aßnahm en (CEF-Maßnahm en) wie auch nachfolgende Maßnahm en
sind nach Maßgabe einer fachk undigen Person (Um weltbaubegleitung, UBB) und in enger Abstim m ung
m it der Unteren Naturschutzbehörde im  LR A Freising um zusetzen.

11.1

Artenschutzkonform e Term inierung von Gehölzentfernungen
Nach derzeitigem  Kenntnisstand sind k eine Gehölzentfernungen im  R ahm en des V orhabens vorgesehen.
Sollten dennoch Gehölzentfernungen (Rodungen bzw. auf den Stock setzen) von Gehölzen notwendig
werden, so sind diese nur außerhalb der Brutzeit von V ögeln, som it in der Zeit von Anfang Ok tober bis
Ende Februar vorzunehm en (§ 39 BNatS chG).
Artenschutzkonform e Term inierung der Bauzeiten
Die Baum aßnahm e hat außerhalb der Brutzeit von Feldvögeln, som it zwischen Anfang S eptem ber und
Ende Februar zu erfolgen. Die Baum aßnahm e k ann über den genannten Zeitraum  hinaus fortgesetzt
werden, wenn eine unterbrechungsfreie Bautätigk eit auf dem  Baufeld die Feldvögel vergräm t und
som it Nestanlage und Brüten vor Ort unterbindet.

11.2

11 Allgemeiner und Besonderer Artenschutz

11.3

7

Eching, den __.__.2025

.................................................................
Sebastian Thaler, Erster Bürgerm eister

(S iegel)

Der S atzungsbeschluss zu dem  Bebauungsplan wurde am  __.__.2025 gem äß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bek annt gem acht. Der Bebauungsplan m it Begründung wird seit diesem  Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gem einde zu jederm anns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt
auf V erlangen Ausk unft gegeben. Der Bebauungsplan ist dam it in Kraft getreten. Auf die R echtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 S atz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Eching, den __.__.2025

.................................................................
Sebastian Thaler, Erster Bürgerm eister

(S iegel)

Der Bau-, Planungs- und Um weltausschuss des Gem einderats hat in der S itzung vom  14.11.2023
gem äß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans  beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am  10.01.2024 ortsüblich bek annt gem acht.

1

2 Die frühzeitige Ö ffentlichk eitsbeteiligung gem äß § 3 Abs. 1 BauGB m it öffentlicher Darlegung und Anhörung
für den V orentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  30.07.2024 hat in der Zeit vom  30.08.2024 bis
einschließlich 30.09.2024 stattgefunden.

3 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem . § 4 Abs. 1 BauGB
für den V orentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  30.07.2024 hat in der Zeit vom  30.08.2024 bis
einschließlich 30.09.2024 stattgefunden.

4 Zu dem  Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  04.02.2025 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  13.03.2025 bis
einschließlich 14.04.2025 beteiligt.

5 Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  04.02.2025 wurde m it der Begründung
gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  13.03.2025 bis einschließlich 14.04.2025 öffentlich ausgelegt.

6 Die Gem einde Eching hat m it Beschluss des Gem einderates vom  27.05.2025 den Bebauungsplan
gem äß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom  27.05.2025 als S atzung beschlossen.

V ER FAHR ENS V ER MER KEE

Schutz und Erhalt vorhandener Gehölze10
Der benachbarte Baum - und Gehölzbestand ist zu erhalten und vor Beginn etwaiger Bauarbeiten durch
geeignete Maßnahm en zu schützen. Die S chutzm aßnahm en sind gem äß DIN 18920 (neueste Fassung)
durchzuführen. Die Bestim m ungen der R AS-LP4 sind zu beachten.

Bodendenkmäler7
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im  Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine denk m alrechtliche
Erlaubnis gem äß Art. 7.1 BayDS chG notwendig, die in einem  eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der
zuständigen Unteren Denk m alschutzbehörde zu beantragen ist.

7.1

7.3Eventuell zu Tage tretende Bodendenk m äler unterliegen der Meldepflicht an das Bay erische Landesam t
für Denk m alpflege oder die Untere Denk m alschutzbehörde gem äß Art. 8 Abs. 1-2 BayDS chG.

Die in der denk m alrechtlichen Genehm igung form ulierten Auflagen sind bei der R ealisierung der Anlage
einzuhalten.

7.2

Niederschlagswasser9
Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser von den Modul - und Dachflächen der baulichen Anlagen
ist vor Ort flächenhaft über den bewachsenen und belebten Boden zu versick ern (Flächenversick erung).

Im  V orfeld der Baum aßnahm e sind die Grundwasser- und Bodenverhältnisse vor Ort (Schwank ungsbereich
des Grundwassers, GW -Stände bis 1 m  unterhalb der größten Gründungstiefe, Bodenart, W assergehalt,
Säurestatus (pH-W ert), Gehalt an gelöstem  Chlorid, Zn-Hintergrundbelastung) gutachterlich zu untersuchen.
Entsprechend den Befunden des Gutachtens sind die geeigneten Materialien zur Gründung der Module
auszuwählen. Zusätzliche Belastungen m it Zink, die von erdberührten und oberirdischen Bauteilen her-
rühren, sind zu m inim ieren. Die V orgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV )
sind einzuhalten.

Bodenschutz / Grundwasserschutz / Altlasten8
Gem äß DIN 19639 wird ein um fassender baubegleitender Bodenschutz für die Bau- und R ück bauphase
gewährleistet, indem  eine fachliche Baubegleitung (Bodenk undliche Baubegleitung, BBB) beauftragt wird,
die die Um setzung der konk reten Maßnahm en kontrolliert und dok um entiert.

Die betreffenden Grundstück e sind im  Altlastenk ataster im  Landratsam t Freising nicht eingetragen.
Sollten im  Zuge der Baum aßnahm en Altlastenverdachtsflächen oder ein konk reter Altlastenverdacht
bek annt oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen festgestellt werden, sind die weiteren
Maßnahm en m it dem  Landratsam t Freising SG 41 Altlasten abzustim m en

8.1

8.2

8.4

8.3 Soweit die Gründungen der PV -Module in das Grundwasser reichen, ist hierfür i.d.R . eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich, welche bei der Unteren W asserrechtsbehörde des LR A Freising zu beantragen ist.

6.2Nachbarschaftsbelange Autobahn
Längs der Autobahn dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m , gem essen vom
äußeren befestigten R and der Fahrbahn, nicht errichtet werden (§ 9 Abs. 1 FStrG). Einer m öglichen Unter-
schreitung der 40 m -Grenze wird im  R ahm en des Bebauungsplanverfahrens pauschal nicht zugestim m t
und bedarf der konk reten Prüfung im  Einzelfall (§ 9 Abs 8 FStrG). Hochbau im  S inne des Gesetzes ist jede
bauliche Anlage, die m it dem  Erdboden verbunden ist und über die Erdgleiche hinausragt. Das gilt z.B.
auch für die Aufstellung von Containern, die nur durch ihre eigene S chwere ortsfest auf dem  Erdboden
ruhen, Überdachungen, überdachte Stellplätze, Masten, Pylone etc. und gilt auch entsprechend für
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Um fangs.
Gem äß § 9 Abs. 2c FStrG ist im  Baugenehm igungsverfahren das Fernstraßen-Bundesam t zu beteiligen,
wenn Anlagen zur Erzeugung von Strom  aus solarer Strahlungsenergie längs der Bundesautobahnen in
einer Entfernung bis zu 100 m  errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden.
Um  bei S anierungs- und Erhaltungsm aßnahm en an der Autobahn seitlich zum  Fahrbahnrand genügend
Platz für Baum aschinen vorhalten zu k önnen, wäre ein Abstand der PV -Module zum  Fahrbahnrand von
25 m  wünschenswert.

Kom m t es im  R ahm en der Bauphase zu Beschädigungen der W irtschaftswege, so m üssen diese
vom  Anlagenbetreiber um gehend in S tand gesetzt werden.
Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen Grundstück en sind so durchzuführen, dass bei der
Nutzung keine Beeinträchtigungen, vor allem  durch S chatteneinwirk ung und W urzelwerk entstehen.
Außerdem  sind die Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstück en nach Art. 48 AGBGB zu
berück sichtigen.

Die Gem einde Eching, Landk reis Freising, erlässt aufgrund § 2 Abs.1 sowie der §§ 9, 10 und 10a des
Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 81 der Bay erischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gem einde-
ordnung für den Freistaat Bay ern (GO), der V erordnung über die bauliche Nutzung der Grundstück e (BauNV O)
und der V erordnung über die Ausarbeitung von Bauleitplänen und die Darstellung des Planinhaltes (PlanZV ) 
- in der jeweils zum  Zeitpunk t dieses Beschlusses gültigen Fassung - diesen qualifizierten Bebauungsplan als

SATZUNG

GEMEINDE ECHING 
BEBAUUNGSPLAN NR . 3c
"Freiflächen-Photovoltaik anlagen an der A 92, Anschlussstelle Eching-Ost"

Die vom  vorliegenden Bebauungsplan Nr. 3c erfassten Teile der rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 3a
und Nr. 3b werden durch diesen Bebauungsplan geändert.

B      FESTSETZUNGEN DUR CH PLANZEICHEN (vgl. A1, A2) UND TEX T

3   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Num m er von abgegrenzten Sondergebieten (Solarfelder 1A - 1C) m it unterschiedlichem
Maß der baulichen Nutzung, z.B. 1C

3.1

3.2
"æ1C

Zur Berechnung von Grundfläche und Grundflächenzahl ist die S um m e der von den aufgeständerten
Solarm odulen überschirm ten Flächen (Außenm aße der Unterkonstruk tion) in lotrechter Projek tion
zuzüglich der Flächen von erforderlichen Gebäuden / Nebenanlagen anzusetzen.

1 - Art der Nutzung
2 - Num m er des Solarfeldes
3 - zulässige Grundflächenzahl (GR Z) als Höchstm aß
4 - zulässige Grundfläche für Gebäude / Nebenanlagen (GR -N) in qm  als Höchstm aß
5 - zulässige Höhe der Modultische (M-OK) in m  als Höchstm aß
6 - zulässige W andhöhe für Gebäude/Nebenanlagen (W H) in m  als Höchstm aß

21
3 4
5 6

Nutzungsschablone

3.3

4   Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
4.1 Baugrenze
5   Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen

Zulässige Gebäude und sonstige bauliche Nebenanlagen dürfen nur auf den durch
Baugrenzen bestim m ten überbaubaren Flächen errichtet werden.

5.1

2   Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 11 BauNVO)
Sonstiges Sondergebiet gem äß § 11 Abs. 2 BauNV O
Zweck bestim m ung: Erneuerbare Energien - Photovoltaik2.1

2.2 Das Sondergebiet m it Zweck bestim m ung: Erneuerbare Energien - Photovoltaik dient der Errichtung von
Freiflächen-Photovoltaik anlagen zur gewerblichen Nutzung der Sonnenenergie

2.3 Zulässig sind:
- Gebäude und bauliche Anlagen, die für den technischen Betrieb der Photovoltaik anlage sowie
  zur Zwischenspeicherung von Strom  erforderlich sind.
  Über die aufgeständerten Solar-Module hinaus sind dies z. B.  Elek trofunk tionsgebäude für Trafos,
  Speicher und zentrale W echselrichter, S chalt- und Übergabestationen
- V ersorgungsleitungen
- Einfriedungen
- Pflegeum fahrung

"æ

Grenze des Teilräum lichen Geltungsbereichs 1: Bebauungsplan (vgl. A1)
Grenze des Teilräum lichen Geltungsbereichs 2: Ausgleich Artenschutz (vgl. A2) 

1   Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)
1.1

5.4 Einfriedung / Zaunanlage"J "J "J "J

Zulässige Gebäude und sonstige bauliche Nebenanlagen sind nur außerhalb der 40 m -Anbauverbots-
zone der A9 bzw. der A92 zulässig.

5.2

5.3 Zulässige Gebäude und sonstige bauliche Nebenanlagen sind nur außerhalb des eingetragenen Boden-
denk m als zulässig.

6   Bauliche Gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Eine Außenbeleuchtung der Photovoltaik anlagen ist nicht zulässig.6.4

6.3 Bauliche Gestaltung der Einfriedung / Zaunanlage
6.3.1

Die zulässige Höhe beträgt m ax. 2,30 m  (inkl. Übersteigschutz) über natürlichem  Gelände.6.3.2

Ausführung als Maschendrahtzaun, Stab- oder Gitterm attenzaun, k ein Stacheldraht, ein Übersteigschutz
ist zulässig; m assive Sock el, durchgängige Fundam ente sowie Mauern oder S ichtschutzm atten sind nicht
zulässig.

6.3.3Ein Abstand von m ind. 0,15 m  zur Geländeoberfläche ist einzuhalten.
6.3.4Bei der Einzäunung von Solarfeld 1B sind an den Eck en der westlichen und östlichen Längsseiten

jeweils zwei sog. "R ehdurchschlupfe" vorzusehen. 

Erforderliche Gebäude / Nebenanlagen sind nur 1-geschossig zulässig, eine Unterk ellerung ist unzulässig.

6.2 Bauliche Gestaltung von Gebäuden und baulichen Nebenanlagen
6.2.1
6.2.2
6.2.3Es sind nur Flachdächer zulässig; Dachdeck ungen in Form  einer Zink-, Blei- oder Kupferbedachung sind

unzulässig. Dachbegrünung ist zulässig.

W H 4,00 zulässige W andhöhe in m  als Höchstm aß

6.1 Bauliche Gestaltung der PV -Module
6.1.1M-OK 4,00

M-UK 1,00
zulässige Höhe der Modultische in m  als Höchstm aß

6.1.2 zulässige Höhe der Module über natürlichem  Gelände in m  als Mindestm aß
6.1.3M-N 20 zulässige Neigung der Module in Grad als Höchstm aß

Module m üssen auf Abstand zueinander (m ind. 10 m m ) verbaut werden.

6.1.4

6.1.5

M-dR  4,00 zulässige Breite der freizuhaltenden Grünlandstreifen (lichter R eihenabstand zwischen
den Modulreihen) in m  als Mindestm aß

6.1.6
6.1.7

Module in den Solarfeldern 1A und 1C sind in Südausrichtung zu orientieren (0° Süd-Azim ut).
Module im  Solarfeld 1B sind um  20 Grad nach Osten auszurichten (-20° Süd-Azim ut).
Die Gründung der Solar-Module erfolgt m ittels R am m fundam enten, Beton- oder sonstige oberirdische
Fundam ente sind nicht zulässig. Die Tiefe der V erank erung wird auf das statisch unbedingt notwendige
Maß beschränk t.

6.1.8

6.1.9

Für die oberirdische Befestigung der Module sind über die in B 6.1.9 genannten Baum aterialien hinaus
auch feuerverzink te Träger an Stellen zulässig, die nicht an Tropfk anten liegen.

6.1.10

Für die Gründung der Module sind nur schadstofffreie Baum aterialien (m etallfreie Materialien oder
zink freie Alternativen wie Alum inium , Edelstahl, unverzink ter Stahl) zulässig.
Alternativ sind auch speziell verzink te Profile m it wirk stabilen Zink-Alum inium -Magnesium -Korrosions-
schutzlegierungen dann zulässig, wenn über ein Bodengutachten und ein Hersteller-Zertifik at zur ZAM-
Legierung folgende Nachweise erbracht werden:
- unter den örtlichen Grundwasser- und Bodenverhältnissen werden die V orgaben (V orsorgewerte,
  zulässige Zusatzbelastung) der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodS chV ) eingehalten;
- unter den gegebenen S tandortbedingungen ist die Korrosionsbeständigk eit der S chutzlegierungen so
  hoch bzw. die Zink freisetzung so m inim iert, dass die zulässigen zusätzlichen jährlichen Frachten von
  Zink über alle W irk ungspfade in den Boden gem äß BBodS chV  sowohl in der ungesättigten Zone als
  auch im  Grundwasserschwank ungsbereich nicht überschritten werden.
V or der V ergabe der Gründung der PV -Module sind dem  W W A München die erforderlichen Nachweise
vorzulegen. Die V erwendung von Bauteilen m it ZAM-Legierung darf anschließend nur dann erfolgen,
wenn die behördliche Freigabe hierüber erteilt und som it das Einvernehm en des W W A München m it
der V erwendung der ZAM-Legierung im  Grundwasserschwank ungsbereich hergestellt worden ist.


